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EINSCHREIBEN
Gemeinde Glarus Nord
Gemeinderat
Schulstrasse 2
8867 Niederurnen

Glarus Nord,20. Juli 2022

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir, die Erben von Rudolf Laager 1920 sel. und Einwohner der Gemeinde Glarus Nord,

nämlich

Frau Erika Landolt-Laager, geb. 3. Februar 1946, wohnhaft 8752 Näfels,

Schmiedgasse 6,

Rudolf Laager-Wichser, geb. 1 2. lllärz 1981 , wohnhaft 8753 Mollis, Rüfistrasse

2, und

Herr Melchior Laager, geb. 15. September 1952, wohnhaft 8752 Näfels,

Obererlen 26,

reichen in Zusammenhang mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung ll zuhanden

der ausserordentlichen Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord vom 16.

September 2022 folgende Anträse ein:

Auf die Zuweisung der Grundstücke Nrn. 303 und 305, Mollis, zur

Grünzone (Freihaltung) sei zuverzichten (siehe Bulletin 1, Seite 10, 19

und 25) und die genannten Grundstücke seien in der Wohnzone 2 zu

belassen, eventualiter der "Erweiterten Dorfzone Hang DH" zuzuweisen.
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2 Für den Fall, dass die Auszonung erfolgt, seien die Eigentümer für die

Auszonung der 35'320 m2 Bauland voll zu entschädigen.

Begründung

Die Grundstücke Nrn. 303 und 305 Grundbuch Mollis, mit einer Fläche

von 29'463 m2 resp. von 5'857 m2 sind in der geltenden Nutzungsplanung

Mollis vom 27. Oktober 2009 der Wohnzone 2 mit kleinem Bonus, der

Zonefur öffentliche Bauten und Anlagen und dem Übrigen Gemeindege-

biet zugewiesen. Zudem ist das Grundstück Nr. 303 in der geltenden

Ortsplanung mit einer Baulinie zur Freihaltung für eine Erschliessungs-

strasse belegt. lm Gemeinderichtplan ist das Gebiet als Wohn/Mischge-

biet bezeichnet und mit den Hinweisen ,,mögliches Etappierungsgebiet"

und,,Überbauungspläne in Bearbeitung" versehen.

ln dertotal revidierten Nutzungsplanung, Stand Mitwirkung 2019, wurden

die Grundstücke zunächst zu einem kleinen Teil der Dorfzone D mit über-

Iagerter Ortsbildschutzzone, zu einem kleinen Teil der Zone für öffentli-

che Bauten und Anlagen Oe mit überlagerter Ortsbildschutzzone und

grösstenteils der Erweiterten Dorfzone Hang OH zugeordnet. Zudem

wurden die Grundstücke Nrn. 303 und 305 den Flächenpotenzialen ll zu-
gewiesen und mit dem Signet Baulandverfügbarkeit belegt.

lm Zonenplan Weitere Festlegungen sind eine Zone mit Überbauungs-
planpflicht und zwei Anschlusspunkte für die Erschliessung bezeichnet,

welche in das Grundstück Nr. 303 weisen (alle Angaben Stand Mitwir-

kung). ln der öffentlichen Auflage wurden die Grundstücke Nrn. 303 und

305 zu einem kleinen Teil der Dorfzone D mit überlagerter Ortsbild-

schutzzone, zu einem kleinen Teil der Zone für öffentliche Bauten und

Anlagen Oe mit überlagerter Ortsbildschutzzone und grösstenteils der

Erweiterten Dorfzone DH zugewiesen. lm Zonenplan Weitere Festlegun-

gen sind eine Zone mit Überbauungsbaupflicht und zwei Anschluss-
punkte für die Erschliessung bezeichnet.

lm gültigen Gemeinderichtplan Nutzung der Gemeinde Glarus Nord vom

2. Oktober2014, welcher am 17. Juli2015 vom Kanton genehmigtwurde,

ist die Hagnenstrasse in Mollis als Verbindungsstrasse eingezeichnet.
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Ein Teil dieser Hagnenstrasse führt über das Grundstück der Einspre-

cher.

Auch im Gemeinderichtplan Erschliessung/Ausstattung der Gemeinde

Glarus Nord vom 2. Oktober 2014, welcher ebenfalls am 17. Juli 2015

vom Kanton genehmigtwurde, ist die Hagnenstrasse eingezeichnet. Weil

die Hagnenstrasse noch nicht vollständig realisiert wurde, wurden imZo-
nenplan vom 1. Januar 2011 entsprechende Baulinien eingezeichnet.

Diese Baulinien sollen sicherstellen, dass der Bau der Hagnenstrasse

ermöglicht bleibt.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom24.127. April 2O21wurde fol-

gender Antrag gestellt "Das geschützte Gebiet der Parzellen Nrn. 303

und 305, Grundbuch Mollis, ist insbesondere aufgrund seiner Lage - am

Rande des Siedlungsgebiets, in der Umgebungszone von Mollis - und

aufgrund seiner grossen Bedeutung für das geschützte Ortsbild Mollis

von der Gemeinde Glarus Nord an erster Stelle ein zu prüfendes Gebiet

für eine Auszonung." Dieser Antrag, der inhaltlich in mehrfacher Hinsicht

falsch ist, wurde von der Gemeindeversammlung angenommen.

Trotz diesem sehr einschneidenden Beschluss wurden die Eigentümer

der Grundstücke Nrn. 303 und 305 nie von der Gemeinde zur Stellung-

nahme aufgefordert, obschon die Auszonung bis zur Gemeindever-

sammlung im April 2021 nie ein Thema war.

Gemäss gültigem kantonalem Richtplan aus dem Jahr 2018 befinden

sich die Grundstücke im Siedlungsgebiet. Das Siedlungsgebiet im kan-

tonalen Richtplan entspricht gegen aussen der Bauzone gemäss den

rechtskräftigen Nutzungsplanungen der Gemeinden. Das Siedlungsge-

biet umfasst:

' den gewachsenen Siedlungskörper mit den überbauten und den nicht

überbauten Bauzonen,
. die innerhalb des Siedlungskörpers von Bauzonen umschlossenen

Grün- und Freiflächen und die Flächen für Verkehrsanlagen, sowie

' die Flächen für Bauzonenerweiterungen.

Nicht zum Siedlungsgebiet gehören temporäre oder zeitlich befristete

Bauzonen, Spezialbauzonen ausserhalb des eigentlichen Siedlungskör-
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pers und abseits gelegene Ferienhauszonen, in welchen keine weitere

Bautätigkeit en¡rünscht ist.

9. Die Gemeindeversammlung hat den Gemeinderichtplan am 2. Oktober

2014 erlassen. Mit Datum vom 17. Juli 2015 erfolgte die Genehmigung

durch das Departement Bau und Umwelt. Die Grundstücke Nrn. 303 und

305 befinden sich im Baugebiet (Wohn-/Mischgebiet). Aus dem Richtplan

geht hervor, dass für diese Grundstücke Überbauungspläne in Bearbei-

tung sind. Effektiv wurde für diese Grundstücke ein Überbauungsplan er-

arbeitet und von der Gemeinde genehmigt, jedoch dann von der Regie-

rung nicht bestätigt.

10. Trotz dieser klaren kantonalen und kommunalen Richtplanvorgaben will

die Gemeinde nun die Grundstücke Nrn. 303 und 305 quasi auszonen

und in die Grünzone (Freihaltung) umzonen. Gemäss Art.21 Baugesetz

gilt in dieser Zone folgendes: Freihaltung von oberirdischen baulichen

Massnahmen zwecks Schutz derAussichtslagen und zwecks Gliederung

der Siedlung. Gemäss Art. 16 der Bauverordnung umfassen Freihaltezo-

nen Gebiete, die nicht überbaut und je nach Zweck nur bedingt bewirt-

schaftet werden dürfen. Daraus wird klar, dass die mit dem Überbau-

ungsplan vorgesehene Überbauung nicht mehr möglich wäre.

11. Die Ziele der Raumplanung nach Artikel 1 RPG und die Planungsgrund-

sätze nach Artikel 3 RPG sind für die Anwendung der Bau- und Nut-

zungsvorschriften wichtig. Sie stellen unmittelbar anwendbares Recht

dar (BGE 108 lb 370). Es handelt sich um für die Behörden verbindliche

Verhaltensnormen. Die Planungsgrundsätze sind vor ihrer Anwendung

untereinander gleichberechtigt. Sie müssen in jedem Fall gesondert an-

gewendet werden. Widerstrebende Grundsätze sind gegeneinander ab-

zuwägen, wobei auf die nach der Richtplanung angestrebte räumliche

Entwicklung abzustellen ist. Der Grundsatz, der am Schluss überwiegt,

bindet die Behörde. Seine Missachtung beinhaltet eine materielle

Rechtsverletzung.

12. Gemäss kantonalem und kommunalem Richtplan befinden sich die

Grundstücke Nrn. 303 und 305 in der Bauzone. Der kommunale Richt-

plan von 2014 bestätigte während laufendem Überbauungsplan-
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verfahren die Zugehörigkeit dieser beiden Grundstücke zum Wohn-

/Mischgebiet. Zu diesem Gebiet gehören folgende Zonen:

. Dorfkernzone Art. 11 BauR

' Dorfzone EbeneArt. '12 BauR
. Dorfzone Hang Art. 12 BauR
. Wohnzone Ebene Art. 13 BauR
. Wohnzone Hang Art. 13 BauR
. Wohnzone dicht Art. '13 BauR
, Zone für höhere Bauten Art. 14 BauR

13. Die Grünzone bzw. Freihaltezone gehört nicht dazu. Entsprechend wur-

den im von der Gemeinde erarbeiteten Entwurf die beiden Grundstücke

zu einem kleinen Teil der Dorfzone D mit überlageder Ortsbildschutz-

zone, zu einem kleinen Teil der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

Oe mit uberlagerter Ortsbildschutzzone und grösstenteils der Erweiterten

Dorfzone Hang OH zugeordnet. Diese Zuordnung entspricht den Vorga-

ben der Richtpläne. Dabei muss noch besonders erwähnt werden, dass

mit der ursprünglichen Revision die heute bestehende Nutzung sogar in-

tensiviert wtirde, was dem Planungsgrundsätzen entspricht.

14. Umso fragwürdiger war daher die ad hoc beantragte Umzonung zur

Grünzone (Freihaltung), weil damit die Planungsgrundsätze und die

Richtpläne missachtet werden. Daher ist darauf zu verzichten, diese

Grundstücke der Grünzone zuzuteilen.

Nach Art.21Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nöti-

genfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert ha-

ben. Ein Zonenplan kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine ge-

wisse Beständigkeit auf,¡¡eist (BGE 1441141 E.5.1). Für die Beurteilung,

ob die Veränderung der Verhältnisse erheblich ist und damit ein öffentli-

ches lnteresse an einer Planänderung besteht, bedarf es einer lnteres-

senabwäg ung u nter Berücksichtig ung namentlich der Geltungsdauer des

anzupassenden Zonenplans, seines lnhalts, des Ausmasses der beab-

sichtigten Anderung und deren Begründung (vgl. BGE 1 32ll 408 E. 4.2).

Je neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit seiner Beständigkeit ge-

rechnet werden, und je einschneidender sich die beabsichtigte Anderung

auswirkt, umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für die

15
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17.

Planänderung sprechen (BGE 120 \a227 E. 2c; 113 la 444 E. 5a). Nach

Ablauf des Planungshorizonts, der für Bauzonen 15 Jahre betrágt (Art.

15 lit. b RPG), sind Zonenpläne grundsätzlich einer Überprüfung zu un-

terziehen und nötigenfalls anzupassen. Je näher eine Planungsrevision

dieser Frist kommt, desto geringer ist deshalb das Vertrauen auf die Be-

ständigkeit des Plans, und umso eher können auch geänderte Anschau-

ungen und Absichten der Planungsorgane als zulässige Begründung für

eine Revision berücksichtigt werden (zum Ganzen: Urteile 1 C_38412016

vom 16. Januar 2018F..3.2;1C_51312014 vom 13. Mai 2016E'.4.2).

Der vorliegend relevante Zonenplan datiert vom 1. Januar 2011 und

wurde aufgrund einer genehmigten Teilrevision am 14. Juni 2019 nach-

geftihrt. Der Planungshorizont von 15 Jahren ist daher noch längst nicht

erreicht. Aufgrund des Zonenplans 2011 wurde für die Grundstücke ein

Überbauungsplan in jahrelangerArbeit und Mitwirkung der Gemeinde er-

stellt und letztlich von dieser auch genehmigt. Die Einsprecher konnten

somit ohne weiteres mit der Beständigkeit des Zonenplans rechnen. Das

wurde letztiich auch im Entwurf zunr NUP ll bestätigt, indem die Nutzung

für die beiden Grundstücke sogar erhöht wurde. Es ist daher unhaltbar,

wenn nun ein Antrag, der notabene von einer Person erfolgte, welche

gegen den Überbauungsplan Einsprache erhoben hat, einfach gutge-

heissen wird und damit diametral von der bisherigen Ordnung und von

der Ordnung, welche die Gemeinde ursprünglich vorgesehen hat, ab-

weicht.

Die Gemeinde behauptet nicht einmal, dass sich die Verhältnisse erheb-

lich verändert hätten und ein öffentliches lnteresse an einer Planände-

rung bestehen wurde. Sogar dann, wenn veränderte Verhältnisse und

ein öffentliches lnteresse ausgewiesen wären (kumulativ), bedarf es ei-

ner lnteressenabwägung unter Berücksichtigung namentlich der Gel-

tungsdauer des anzupassenden Zonenplans, seines lnhalts, des Aus-

masses der beabsichtigten Anderung und deren Begründung. Eine sol-

che lnteressenabwägung erlolgte liberhaLrpt nicht. Sie fehlt komplett! Es

wäre auch überhaupt nicht erklärlich, weshalb die Gemeinde nur auf-

grund des erwähnten ad-hoc-Antrags eine totale entgegengerichtete ln-

teressenabwägung hätte vornehmen können. lm Rahmen dieser
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lnteressenabwägung sprechen die Geltungsdauer des Zonenplans von

gerademal etwas mehr als 10 Jahre, das Ausmass der totalen Herabzo-

nung und die fehlende Begründung für die SichtweÍse der Einsprecher.

Es fehlt somit ein begründetes öffentliches lnteresse.

Es fehlt nicht bloss an einem solchen lnteresse, sondern das Vorhaben

widerspricht sogar den öffentlichen lnteressen, insbesondere dem lnnen-

entwicklungspotenzial, diametral. Dazu wird im Planungs- und Mitwir-

kungsbericht folgendes ausgefüh rt:

"Grundsätzlich gilt in den Wohn-, Misch- und Zentrumszo-

nen in Glarus Nord künftig eine zweieinhalb- bis dreige-

schossþe Regelbauweise. ln einzelnen Gebieten wird eine

noch höhere Díchte angestrebt (Wohnzone dicht und Zone

für höhere Bauten). Dies entspricht den Zielsetzungen des

RPG, wonach eine verdichtete Bauweise anzustreben ist.

Die Ermittlung der lnnenentwicklungspotenziale erfolgt an-

hand von Vergleichen der /SI- und SOLL-Dichten

(EWG/ha). Grundsätzlich ¡nuss unter Würdigung der Ziel-

setzung der verdichteten Bauweise davon ausgegangen

werden, dass rn allen Gebieten ein gewlsses Innenentwick-

Iungspotenzial vorhanden ist. Wird aus Sícht der Ortspla-

nung ín einzelnen Gebieten bereits eine ausreichend hohe

Dichte erreícht (kein zusätzliches Verdichtungspotenzial),

rsf dies zu begründen." (Planungs- und Mitwirkungsbericht

vom 8. November 2019, Seite 46)

Damit ist belegt, dass die Gemeinde auch bei den beiden Grundstücken

dem öffentlichen lnteresse folgend eine innere Verdichtung anstrebte,

dann aber ohne weiteres aufgrund des ad-hoc-Antrags und ohne inhalt-

liche Begründung eine Kehrtwende machte. Wenn aber die fatale Kehrt-

wende nicht begründet wird, dann ist die Abänderung rechtsfehlerhaft,

weil ein Abwägungsausfall vorliegt.

Bei der Anderung eines Nutzungsplans ist nicht bloss an die lnteressen-

abwägung der anpassungsbedürftigen Planung anzuknüpfen. Vielmehr

hat die Planänderung unter Einbezug aller aktuellen raum- und umwelt-

relevanten Gesichtspunkte und unter Berücksichtigung der gesetzlichen

20
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Planungsgrundsätze zu erfolgen. Zu beachten ist namentlich das raum-

planungsrechtliche Ziel, die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken

(vgl. Art. 1 Abs. 2lit. a bis, Art. Ba Abs. 1 lit. c und Art. 15 Abs. 4 lit. b

RPG). Siedlungsentwicklung nach innen im Sinne einer haushälterischen

Bodennutzung steht für die Devise, wonach Siedlungen prioritär im be-

bauten Bestand wachsen sollen. Entsprechend sind zuerst die inneren

N utzu ngsreserven (untern utzte Bauzonen, Bau I ücken, I nd ustriebrach en)

zu beanspruchen, bevor neues Bauland geschaffen wird. Verdichtung

meint auch die effizientere Nutzung bereits bebauter Areale durch Auf-

zonungen, Schliessung von Baulücken, Umnutzungen oder Erstellung

von Ergänzungs- und Ersatzneubauten. Unter dem Planungsziel der

S ied I u ngsentwickl u n g nach in nen wi rd m itu nter g ru ndsätzlich angestrebt,

dass im Vergleich zum lst-Zustand auf einer bestimmten Fläche mehr

Personen leben bzw. arbeiten können, wobei trotz Verdichtungsmass-

nahmen eine angemessene Wohnqualität zu wahren ist.

Diesen Verdichtungsgrundsatz verfolgte die Gemeinde mit ihrem ur-

sprünglichen Plan indem die Nutzung der beiden Grundstücke der Ein-

sprecher verbesserte wurde. Mit dem ad-hoc-Antrag wird nun aber ge-

nau das Gegenteil bewirkt, indem eine Baulücke geschaffen wird. Die

Grundstücke der Einsprecher grenzen direkt an das Dorfzentrum und lie-

gen gemäss ursprünglichem Entwurf des Zonenplans zu einem kleinen

Teil in der Dorfzone, zu einem kleinen Teil in der Zone für öffentliche

Bauten und Anlagen mit überlagerter Ortsbildschutzzone und grössten-

teils in der Dorfzone Hang. Die Zentrumslage ist ausgewiesen und unbe-

stritten. Ebenso unbestritten ist, dass die beiden Grundstücke auf allen

Seiten bereits an überbaute Grundstücke grenzen. Sie sind die einzigen

noch nicht i.lberbauten Grundstücke in der Dorfzone umzingelt von Häu-

sern. Somit wird eine Baulücke geschaffen, obschon die innere Verdich-

tung gerade eine solche vermeiden soll. Die inneren Nutzungsreserven

werden daher nicht genutzt, was den Planungsgrundsälzen entgegen-

läuft. Daher ist den Anträgen zuzustimmen.

Zudem wird mit dieser geschaffenen Baulücke ein nutzungsplanerisch

verfehlten Zonenspru ng gemacht, weil alle umliegenden Grundstücke mit

Hochbauten überbaut sind und weiterhin überbaut werden können.

22



-9-

23

Damit wird die mangelnde Verdichtung nochmals deutlicher. Gemäss

Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b RPG haben die mit Planungsaufgaben be-

trauten Behörden unter anderem den Grundsatz zu beachten, wonach

sich Siedlungen, Bauten und Anlagen in die Landschaft einordnen sol-

len. Diese Baulücke mit Zonensprung widerspricht einer guten Einord-

nung.

Glarus Nord verfügt heute über 369 Hektaren Wohn-, Misch- und Zent-

rumszonen. 39 Hektare davon müssen umgezont werden in eíne Zone

für künftige bauliche Nutzung oder in die Landwirtschaftszone. Über die

Hälfte davon (22Hektaren) steuert die Gemeinde selbst bei. Glarus Nord

übernimmt damit so viel wie möglich und gibt alle ihre Reserven ab. Die

Zonen von total 17 Hektaren Land von Privatbesitzern sind anzupassen.

Die Antragsteller sollen nun mit 3,5 Hektaren einen Beitrag Ieisten,

was einem Anteil von 20 % entspricht.

Die Beurteilung der Gemeinde im Planungs- und Mitwirkungsbericht vom

17. Januar 2022 ist angesichts des Umstands, dass die Einsprecher

35'000 m2 Bauland verlieren, blanker Hohn:

"Grundsätzlich sind die Auswirkungen der angenommenen

Abänderungsanträge und deren Umsetzung im Rahmen

der NUP ll+ im Bezug auf die Gesamtrevision der Nut-

zungsplanung von untergeordneter Bedeutung. So ist bei-

spielsweise die Grundsystematik des Baureglements nicht

von den Anderungen betroffen, es werden lediglich ein-

zelne Ausdrücke präzisiert oder Zahlenwerte, wie die Höhe

der Mehrwertabgabe oder die Mindestraumhöhen, ange-

passt. Ahnliches gilt für die Anderungen in den Zonenplä-

nen, hier sind in der Regel nur die Zonierungen einzelner

Parzellen von Abänd eru ng sa nträg e n betroflen. "

Mit nur einzelnen Parzellen sind auch die beiden Grundstücke der Ëin-

sprecher gemeint. Damit verlieren die Einsprecher bei einem Bauland-

preis von CHF 1'000 pro Quadratmeter "nur" CHF 35 Mio. Hinzu kommen

noch die bisher getätigten Planungskosten von CHF 3 Mio. Hierfür wird

eine volle Entschädigung im Umfang von CHF 38 Mio. gefordert, weil die

Grundstücke nicht mehr überbaut und kaum noch genutzt werden
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können. DamÍt liegt eine materielle, entschädig ungspflichtige Enteign u ng

vor

Der von den Einsprechern geforderte Beitrag von mehr als 20 7o zur Re-

duktion der Baufläche ist unverhältnismässig und einseitig. Dies ist umso

bedauerlicher, als die Gemeinde zusammen mit den Planern einen Mas-

terplan erarbeitet haben, der auf freíwilliger Basis einen Grüngürtel vor-

gesehen hat, an welchen die Grundstücke Nrn. 303 und 305 rund 6'200

m2 Bauland zur Sicherstellung und Schaffung des grossflächigen natur-

nahen Grünraums beigetragen hätte. Der Masterplan definiert entspre-

chend einen durchgängigen, freizuhaltenden Grünraum mit Verbindun-

gen für den Langsamverkehr. Dieser Masterplan ist zwar bloss ein infor-

melles Planungsinstrument ohne Rechtsverbindlichkeit. Gleichwohl ist er

als Absichtserklärung der Grundeigentümer und der Gemeinde für die

künftige Ausrichtung zu verstehen. Die konkrete, rechtsverbindliche Um-

setzung hätte unter anderem durch die Rahmensetzung im Zonenplan

erfolgen müssen. Die Gemeinde hat mit dem vorliegenden Zonenplan

bzw. cier blinden und bedachten Umsetzung des ad-hoc-Anirags ciiesen

Masterplan absichtlich verletzt. Damit handelt die Gemeinde treuwidrig.

Auch aus diesen Gründen bitten wir Sie höflich, den Anträgen zuzustim-

men.

Mit freundlichem Gruss

Erika Landolt-Laager Rudolf -Wichser lchior Laag
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